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Landeshauptstadt Magdeburg  
 
 
 
Öffentliche Bekanntmachung der Versteigerung von Fahrzeugen   
 
 
Am Freitag, dem 4. März 2011, werden 
> um 13:00 Uhr auf dem Betriebsgelände der Firma Schmiel, Alt Benneckenbeck 12, 

39116 Magdeburg, ein PKW Audi A4 Cabrio, ein PKW Ford Mondeo/Kombi und ein PKW 
Seat Ibiza sowie 

> um 14:00 Uhr auf dem Betriebgelände der Firma E.A.S.T. GmbH, Große Diesdorfer 
Straße 64, 39110 Magdeburg, ein PKW Opel Omega Caravan, ein PKW Fiat Punto und 
ein PKW Ford Focus 

versteigert. Die Fahrzeuge können am Tag der Versteigerung jeweils ab einer halben Stunde 
vor dem Versteigerungstermin besichtigt werden.  
 
Gemäß § 980 des Bürgerlichen Gesetzbuches werden die Empfangsberechtigten aufgefor-
dert, ihre Rechte an den unten beschriebenen Fahrzeugen bis zum 3. März 2011, um 12:00 
Uhr bei der Landeshauptstadt Magdeburg, - Der Oberbürgermeister -, Fachbereich Bürger-
service und Ordnungsamt, Neues Rathaus/Bei der Hauptwache 4, 39104 Magdeburg, an-
zumelden.  
 
Folgende Daten bzw. Eigenschaften zu den Fahrzeugen sind bekannt:  
 
PKW Audi A4 Cabrio (Aktenzeichen 32.11/62251) 
 
> letztes amtliches Kennzeichen: MD-CT 208 
> Identifikationsnummer: WUAZZZ8H54K900434 
> Erstzulassung: 24. Februar 2004 
> Farbe: grau 
> 4 Zylinder-Otto-Motor mit 4163 ccm 
> Fahrzeugschlüssel ist vorhanden, Fahrzeugschein/Fahrzeugbrief bzw. Zulassungsbe-

scheinigungen Teil I und Teil II sind nicht vorhanden 
> Händlereinkaufswert laut Gutachten: 11.500 Euro   
> Zusatzausstattung: Einparkhilfe vorn und hinten, Navigationssystem Plus mit Zubehör, 

Sportsitze vorn, Sitze elektrisch verstellbar mit Fahrer-Memory, Lederausstattung, Sitz-
heizung vorn und hinten  

> Mindestgebot: 8.000 Euro 
 
 
PKW Opel Omega Caravan/Kombi  (Aktenzeichen 32.11/62703) 
 
> letztes amtliches Kennzeichen: MD-HP 935 
> Identifikationsnummer: W0L0VBF35W1265664 
> Erstzulassung: 27. August 1998 
> Farbe: schwarz 
> 4 Zylinder-Otto-Motor mit 1998 ccm 
> Fahrzeugschlüssel und Fahrzeugschein/Fahrzeugbrief bzw. Zulassungsbescheinigungen 

Teil I und Teil II sind nicht vorhanden 
> Mindestgebot: 500 Euro  

. . . 
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PKW Fiat Punto (Aktenzeichen 32.11/62706) 
 
> letztes amtliches Kennzeichen: OK-AN 411 
> Identifikationsnummer: ZFA17600000589347 
> Erstzulassung: 11. März 1996 
> Farbe: grün 
> 4 Zylinder-Otto-Motor mit 1108 ccm 
> Fahrzeugschlüssel und Fahrzeugschein/Fahrzeugbrief bzw. Zulassungsbescheinigungen 

Teil I und Teil II sind nicht vorhanden 
> Mindestgebot: 500 Euro  
 
PKW Ford Mondeo Turnier TDCI Ghia/Kombi (Aktenzeichen 32.11/62715) 
 
> letztes amtliches Kennzeichen: JL-D 854 
> Identifikationsnummer: WF0WXXGBBW5U44202 
> Erstzulassung: 24. Februar 2005 
> Farbe: schwarz  
> Diesel-Motor mit 2195 ccm 
> Fahrzeugschlüssel und Fahrzeugschein/Fahrzeugbrief bzw. Zulassungsbescheinigungen 

Teil I und Teil II sind nicht vorhanden 
> Zusatzausstattung: Metallic-Lackierung, CD-Radioanlage SONY mit Zubehör, Anhänger-

kupplung abnehmbar  
> Händlereinkaufswert laut Gutachten: 3.200 Euro   
> Mindestgebot: 2000 Euro  
 
PKW Ford Focus (Aktenzeichen 32.11/62716) 
 
> letztes amtliches Kennzeichen: MD-AY 83 
> Identifikationsnummer: WF0AXXWPDA1P67772 
> Erstzulassung: 28. Mai 2001 
> Farbe: grün 
> 4 Zylinder-Otto-Motor mit 1596 ccm 
> Fahrzeugschlüssel und Fahrzeugschein/Fahrzeugbrief bzw. Zulassungsbescheinigungen 

Teil I und Teil II sind nicht vorhanden 
> Mindestgebot: 1.000 Euro 
 
PKW Seat Ibiza (Aktenzeichen 32.11/62762) 
 
> letztes amtliches Kennzeichen: MD-JR 3840 
> Identifikationsnummer: VSSZZZ6KZYR043750 
> Erstzulassung: 22. Dezember 1999 
> Farbe: grau 
> 4 Zylinder-Otto-Motor mit 1390 ccm 
> Fahrzeugschlüssel und Fahrzeugschein/Fahrzeugbrief bzw. Zulassungsbescheinigungen 

Teil I und Teil II sind nicht vorhanden 
> Mindestgebot: 700 Euro  

. . . 
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Es gelten folgende Versteigerungsbedingungen:  
 
> Das Fahrzeug wird im augenscheinlichen Zustand und unter Ausschluss jeder Gewähr-

leistung versteigert. Hinsichtlich des Zustandes, der Funktionsfähigkeit und sonstiger Ei-
genschaften kann keine verbindliche Aussage getroffen werden.  

> Es gilt das angegebene Mindestgebot. Geboten wird durch Zuruf.  
Der Mindeststeigerungssatz beträgt 10 Euro.  

> Erfolgt nach Aufruf des Mindestgebotes kein Gebot, kann der Leiter der Versteigerung 
ein anderes Mindestgebot festsetzen.  

> Der Zuschlag wird erteilt, wenn nach dreimaligem Aufruf eines Gebotes kein höheres 
Gebot abgegeben wird.  

> Bestehen Zweifel über den Zuschlag oder will der Höchstbietende sein Gebot nicht gel-
ten lassen, wird das Fahrzeug erneut versteigert. 

> Das Eigentum an dem ersteigerten Fahrzeug wird Zug um Zug gegen Bezahlung und 
Übergabe des Fahrzeuges übertragen.   

> Die Bezahlung des Gebotsbetrages hat in bar zu erfolgen. Die Zahlung kann vollständig 
am Ort der Versteigerung geleistet werden. Nach Erteilung des Zuschlages ist sofort ein 
Zehntel des Gebotsbetrages, jedoch mindestens ein Betrag von 1.000 Euro fällig. Sofern 
ein über 1.000 Euro hinaus gehender Gebotsbetrag nicht in voller Höhe geleistet wird, ist 
der Restbetrag am auf die Versteigerung folgenden Montag in der Zahlstelle des Fachbe-
reiches Bürgerservice und Ordnungsamt im Dienstgebäude Neues Rathaus/Bei der 
Hauptwache 4 in der Zeit von 9:00 bis 12:00 Uhr einzuzahlen.  
Liegt der Gebotsbetrag unter 1.000 Euro, ist die Zahlung sofort in voller Höhe am Ort der 
Versteigerung zu leisten.  

> Die amtliche Verwahrung des Fahrzeuges endet mit der vollständigen Bezahlung des 
gebotenen Betrages. Soll das Fahrzeug danach noch auf dem Betriebsgelände verblei-
ben, so hat der Ersteigerer einen privatrechtlichen Vertrag mit der Verwahrfirma zu 
schließen.  

> Das ersteigerte Fahrzeug ist vom Ersteigerer vom Betriebgelände abzuholen. Ein Ver-
sand/eine Lieferung ist ausgeschlossen.  

> Die zulassungsrechtlichen und versicherungsrechtlichen Voraussetzungen zum 
Gebrauch des Fahrzeuges im öffentlichen Verkehrsraum hat der Ersteigerer selbst zu 
klären.   

 
Ich weise darauf hin, dass die Fahrzeuge bis zum Beginn der Versteigerung noch durch die 
Berechtigten ausgelöst werden können. Die Versteigung würde dann entfallen. Interessenten 
wird empfohlen, sich spätestens am Tag der Versteigerung unter der Telefonnummer (03 91) 
540 20 74 oder auf den Seiten des Stadtordnungsdienstes unter www.magdeburg.de zu in-
formieren, ob die Versteigerung der Fahrzeuge stattfindet.  
 
 

 
 
 
gez. 
Dr. Trümper 
Oberbürgermeister 

 
 
 
 

Landeshauptstadt Magdeburg   
Dienstsiegel 

 


